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Jugendhilfeausschuss 21.11.2019 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger nach 
Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 1 (70 %) 

Vorlage Nr.: 20190768 

 

A N T R A G  

 

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

 

Die Träger erhalten vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, ei-

nen Zuschuss wie folgt: 

 

1. Kath. Kindertagesstätte St. Gallus, Spatenstr. 17 9.231,94 Euro 

2. Kath. Kindertagesstätte St. Hedwig, Von-Kieffer-Str.100   18.924,26 Euro 

3. Prot. Kindertagesstätte Louise-Scheppler, Kranichstr. 15 5.907,42 Euro 

4. Prot. Kindertagesstätte Regenbogenland, Limesstraße 4 1.197,00 Euro 

 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 35.260,62 Euro sind im Haushaltsplan 2019 im 

Budget 3-15 unter der Investitionsnummer 0135035900 und dem Sachkonto 

5599900 eingeplant. 

 



 

1. Katholische Kindertagesstätte, St. Gallus, Spatenstr. 17  
 
Der kath. Krankenpflegeverein St. Gallus beantragt für o.g. Kindertagesstätte einen Zuschuss für die 
Sanierung im Kindergarten. Es fand eine Begehung der Unfallkasse in der Kindertagesstätte statt, bei 
der einige Gefahrenstellen im Innenbereich beanstandet wurden, die mit dieser Sanierungsmaßnahme 
beseitigt werden müssen. Hierbei handelt es sich um einen Handlauf an der Treppe, Treppen- und 
Podestumwehrung, Fingerklemmschutz, neue Spiegel im Waschraum sowie die Sicherung der Flucht-
treppe vom Gruppenraum in das Außengelände. Es enstehen somit zuschussfähige Gesamkosten in 
Höhe von 13.188,48 Euro.  
 
Der Zuschuss in Höhe von 70% beträgt 9.231,94 Euro. 
 
Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 13.188,48 
Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet. 

 
2. Katholische Kindertagesstätte St. Hedwig, Von-Kieffer-Str. 100 
 
Der kath. Träger Hl. Katharina von Siena beantragt für o.g. Kindertagesstätte einen Zuschuss für die 
Sanierung im Kindergarten. Der Kindergarten benötigt dringend eine neue Heizungsanlage, da die 
über 25 Jahre alte Heizung nicht mehr zu reparieren ist. Es enstehen zuschussfähige Gesamkosten in 
Höhe von 27.034,66 Euro.  
 
Der Zuschuss in Höhe von 70% beträgt 18.924,26 Euro. 
 
Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 27.034,66 
Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet. 
 
3. Prot. Kindertagesstätte Louise-Scheppler, Kranichstr. 15 
 
Der prot. Trägerverbund beantragt für die Kindertagesstätte Louise-Scheppler einen Zuschuss für die 
Anschaffung von neuen Kindergartenmöbeln. In der Kindertagesstätte gibt es keine Eigentumsschrän-
ke für die Kinder, in denen die Kinder Bilder oder ähnliches ablegen können. Die Kosten für drei Ei-
gentumsschränke betragen insgesamt 3.471,60 Euro. Weiterhin fehlt es in den Gruppenräumen an 
ausreichend Lagermöglichkeiten. Es sollen für die drei Kindergartengruppen insgesamt sieben weitere 
Schrankelemente angeschafft werden. Die Kosten hierfür betragen 3.185,61 Euro. Aus dem Be-
standsinventar sollen sieben Gruppentische ersetzt werden. Die alten Tische sind ca. 20 Jahre alt und 
wurden bereits mehrfach repariert. Sie sind nicht mehr für den Einsatz in einer Kindertagesstätte zu 
gebrauchen. Die Kosten für die neuen 7 Gruppentische betragen  1.781,96 Euro. Die Gesamtkosten 
der Maßnahme betragen somit 8.439,17 Euro. 
 
Der Zuschuss in Höhe von 70% beträgt 5.907,42 Euro.  
 
Der Bereich Kindertagesstätten hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 8.439,17 Euro 
als angemessen und zwingend notwendig bewertet. 



 
4. Prot. Kindertagesstätte Regenbogenland, Limesstraße 4 
 
Der prot. Trägerverbund beantragt für die Kindertagesstätte Regenbogenland einen Zuschuss für eine 
neue Waschmaschine. Das vorhandene Gerät, welches bereits über 10 Jahre in Gebrauch ist, ist nun 
defekt und kann nicht mehr repariert werden. Die Kosten für eine neue Waschmaschine betragen 
1.710,00 Euro. 
 
Der Zuschuss in Höhe von 70% beträgt 1.197,00 Euro.  
 
Der Bereich Kindertagesstätten hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 1.710,00 Euro 
als angemessen und zwingend notwendig bewertet. 
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